
339 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV • GP 

Bericht 

des Ausschusses rur soziale Verwaltung 

über den Bericht der Bundesregierung betref­
fend das auf der 63. Tagung der Allgemeinen 
Konferenz der Internationalen Arbeits­
organisation angenommene Übereinkommen 
(Nr. 149) über die Beschäftigung und die 
Arbeits- und Lebensbedingungen des Kran­
kenpflegepersonals und die Empfehlung 
(Nr. 157) betreffend die Beschäftigung und 
die Arbeits- und Lebensbedingungen des 
Krankenpflegepersorials (111-22 der Beilagen) 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorga­
nisation ist gemäß Art; 19 der Verfassung der 
Internationalen Arlbeitsorganisa tion,BG BI. 
Nr. 223/1949, verpflichtet, die auf der Internatio­
n:den Arlbeitskonf'erenz angenommenen in1:er­
na60naIen Urkunden den zuständigen Stellen im 
HiIllblick auf ihre Verwirklichung durch die Ge­
setzgebung vorzulegen. 

Das über,einkümmen verpflichtet den Ratifi­
kanten, -eine Politik festzulIegen und anzuwen-den, 
die der Bevölkerung im Rahmen eines allgemei­
nen GesuncLheitsprogrammes sowie der für die 
Gesundheitspflege verfügbaren Mittel die zur Er­
reichung eines höchstmöglich'en Standes der Volks­
gesundheit quamitativ und qualitativ erforder­
liche Kran!kenpflege ,gewährleistet, wobei diese 
Politik in Heratung mit den beteiligten Arbeit­
geher ... 'Und Aribeitnehmerorga'nisationen auszu­
arbeiten ist. Im Rahmen dieser Politik haben die 
Ratifikanten insbesondere für eine ,geeignete Bil­
dung und Ausbildung zu sorgen sowie' Beschäfti:" 
gungs- und Ar'beits'bedingungen, Berufsaussichten 
,und Entgelt in einer Weise zu sichern, die dem 
Krankenpflegepersona:l einen Anrei:z 'bieten, die­
sen Beruf zu ergreifen und weiter auszuü1ben. 

Weiters hat der R,atifikant die Mitwirkung des 
Krankenpflegepersonals bei der Planung d,er 
Krankenpflegedienste zu ,fördern und dieses Per­
sonal bei Entscheidungen, die es betreffen, zu 
hören. Die ß.eschäf,tigungs- und Arbeitsbedingun­
gen sind vor allem durch Verhandlungen ZW1-

schen den hetetligten Arbeitgelher- U11!d Arbeit­
nehmerorganisationen .festzusetzen. Streitigkeiten 
über die Festsetzung der Beschäftigungsbedingun­
gen sind durch Verhamdilungen zwischen den 
P,arteien, durch unabhängige und unparteiische 
Verfahren (z. B. Vermittlung, SchliChtung, frei­
williges Schiedsverfahren) 'Oder in einer Weise bei­
zulegen, die vom Vertrauen ,der beteiligten Par­
teien getra.gen wird. 

Die Ratifikanten haben dem Krankenpflege­
personal auf den Gebieten der A'ribeitszeit (ein­
schEeßlich der Regdung und Vergütung von 
überstunden, unbequemen oder Ibeschwerlichen 
Aribeitszeiten und Schichtal"lbeit), der wöchent­
lichen Ruhezeit, des bezahlten Jahresurlaubes, des 
Bildungsurlaubes, ,des Mutterschaftsurlaubes, der 
krankheitsibedingten Albwesenhe,it und der $0-
ziaIen Sicherheit Bedingungen zu gewähren, die 
denjenigen der anderen AI'beitnehmer in dem be­
treffenden Land mindestens gleichwertig sind. 
Wenn n'otwendig, ist die bestehende AI'beits~ 
schutzgeset:ogeibungdurch Anpassung an die Be­
sonderheit'en der Krankenpflegetätigkeit und 
deren Umwelt zu verbessern. 

Die Empfehlung (Nr. 157) enthält zum Teil 
WiedeI'holungender ZieIs,etzungen des üherein­
kommens sowie - insbesonder,e im Anhang der 
Empfehlung - detaillierte Vorschläge betreffend 
die Beschäftigung, Arbeits- und Ldbenshedingun­
gen des Krankenpfl.egepersonals. 

Zur F:rage der Ratifikation fuhrt der Bericht 
der Bundesregierung aus, daß der Großteil der 
befragten SteHen eI'klärt hat, gegen die Ratifika­
tion keine Bedenken zu haben, bzw. von dessen 
Wirkungshereich nicht berührt zu sein. Die Inter­
essenvertretungen der Arbeitgeber sprechen sich 
in ihrer Stellungnahme gegen eine Ratifikation 
aus. Ihrer Meinung nach steht der Art. 6 dieses 
Übereinkommens, der verlangt, daß für Kranken­
pflegepersonal ,auch auf dem Gehiet der Arbeits­
zeit dieselben Bestimmungen gelten sollen, die 
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allen anderen Ar:beitnehmern in dem betreffenden 
Land gewährt Wierden, mit dem im § 19 Arbeits­
zeitgesetz enthaltenen Regelungen im Wider­
spruch. Die Interessenvertretungen der Arbeit­
nehmer, die für eine Ratifizierung eintreten und 
eine ~olche auch im HinJblick auf die internationale 
Albsicherung der RechtssteIlung des Kranken­
pfI.egepersonals begr:üßen, räumen -ein, daß Vor­
behalte zum Inhalt des Art. 6 des übereinkom­
mens denkbar wären und verweisen auf die im 
§ 19 Arheitszeitgesetz entlhaltenen Son:detibestim­
mungen für bestimmte Atibeitnehmer in Heil­
und pfIegeanstaIten, die sich in einigen Punkten 
von den Vorschriften für die übrigen Arbeit­
nehmer unterscheiden. 

Im Bericht der Bundesregierung wir:d ahschlie­
ßend ausgeführt, daß die Forderungen des vor­
liegenden . Ober-einkommens zwar Ülberwiegend 
el'füllt werden, die Vomussetzung für eine Rati­
fikation dessdben jedoch wegen NichtertfüHung 
wesentlicher Bestimmungen CGewährung gleicher 
Bedingungen auf ·den Gebi:eten der Arlbeitszeit, 
der wöchentlichen Ruhezeit, des Bildungsurlau-

Hellwagner 

Berichterstatter 

bes) zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben 
erscheinen. 

Der Ausschuß für sozia:le Verwaltung hat den 
gegenständ1ich'en Bericht in seiner Sitzung am 
24. April 1980 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause. die 
Kenntnisnahme des Berichtes zu empfehlen. 

Als Ergelbnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß :für soziale Verwaltung somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle den Bericht der 
Bundesregierung betreffend das auf der 
63. Tagung der Allgemeinen Konferenz 
der Internationalen A~beitsor:g,anisation ange­
nommene Übereinkommen (Nr. 149) über die 
Beschäftigung und die Arlbeits" und Lebensbedin­
gungen des Krankenpflegepersonals un:d die 
Empfehlung (N r. 1 S7) hetreffend die Beschäfti­
gung und die Arbeits- und LelbeMbedingungen 
des Krankenpflegepersonals (III-2'2 der BdIa.gen) 
zur Kenntnis nehmen-. 

Wien, 1980 04 24 

Maria Metzker 

Obmann 
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